ANNEX 1 für 2008
ZUM VERTRAG Nr. .......................................... ÜBER DIE ÜBERNAHME DER PFLICHT ZUR VERWERTUNG VON VERPACKUNGSABFÄLLEN
Heute, den .......................... wurde zwischen
ECOBULPACK AD, eingetragen zur FN 6766/2004 des Sofioter Stadtgerichts, BULSTAT-Nr.: 131271470, mit Sitz und Geschäftsanschrift: Sofia, Stadtteil Zona B-5, P.-Nishavski-Str., BZ ”Blue Palace”, 3. St., vertreten durch Milen Todorov Dimitrov, PKZ 6906290981, als Prokurist der Gesellschaft, 

und
ХХХХХ, eingetragen zur FN ................................................., BULSTAT-Nr. : ........................, mit Sitz und Geschäftsanschrift: ................................., vertreten durch................................, PKZ .............................., in seiner Eigenschaft als .............................., 

folgender Annex abgeschlossen, mit welchem die Vertragsparteien zum Vertag Nr. ............................. über die Übernahme der Pflicht zur Verwertung von Verpackungsabfällen vereinbaren, dass die monatliche Verwertungsrate auf folgender Weise festgelegt und bezahlt wird:

Tarif für die Festlegung der Einzelhöhe der monatlichen Verwertungsrate nach Arten von Verpackungsmaterialien, welche an ECOBULPACK AD im Jahre 2008 bezahlt wird
1. Monatliche Verwertungsrate ( РMon ) – wird nach der Formel errechnet:

( 1 )             РMonat [BGN] = ∑ (  К g1; g2; g3; g4; g5;  g6; g7;g8 . VPl; C; PAP; Gl; Fe; ALU; FOR;weitere  );

indem:

РMonat [BGN]
festgelegt als Summe der Produkte der Menge an eingeführten und/oder auf den Markt gebrachten Verpackungen nach Stoffarten und des Tarifs für jedes Verpackungsmaterial nach Tabelle Nr.  1.

K[kg]
ist die Menge (Kilogramme) an Verpackungen, eingeführt und/oder auf den Markt gebracht für die jeweilige Verpackungsart im Abrechnungsmonat.

V [BGN /kg]
Tarif für die konkrete Art des verwendeten Verpackungsmaterials – in Spalte [2] und [3] der Tabelle Nr.1

Nach der Substitution von K und V nach Tabelle Nr. 1 nimmt die Formel ( 1 ) folgende Form an:

( 2 )      РMonat [BGN] = K[kg].Pl[BGN/kg] + K[kg].C[BGN/kg] + K[kg].PAP[BGN/kg] + К[kg].GL[BGN /kg] +

+ K[kg].Fe[BGN /kg] + K[kg].ALU[BGN/kg] + K[kg].FOR[BGN/kg] + K[kg].Weitere[BGN/kg]

Die monatliche Verwertungsrate wird für den Abrechnungsmonat bezahlt. ECOBULPACK sieht keine jährliche Verwertungsrate vor.

2. Tarif für die verschiedenen Verpackungsmaterialien
	№
	K g1…g8
	K 

Verpackungsmaterial
[Stoffart / kg]
	V
Höhe des Tarifs für die verschiedenen Verpackungsmaterialien, festgelegt von ECOBULPACK AD für 2008 [BGN/kg]

	[1]
	
	[2]
	[3]

	1.
	g1
	Kunststoffe– Pl
	0,25

	2.
	g2
	Komposit – С
	0,30

	3.
	g3
	Papier und Pappe – РАР
	0,16

	4.
	g4
	Glas – Gl
	0,07

	5.
	g5
	Metalle - Fe
	0,05

	6.
	g6
	Aluminium – ALU
	0,20

	7.
	g7
	Holz - FOR
	0,10

	8.
	g8
	Weitere
	0,36


3. Beispiel für die Errechnung der monatlichen Verwertungsrate
Wenn das Unternehmen “Х” für Januar 100kg Verpackungen als verpackte Waren aus Verpackungsmaterial /Kunststoffe Pl/, 50kg /Papier und Pappe РАР/ und 500kg /Komposit С/ auf den Markt gebracht hat, so sieht die Verwertungsrate nach der Formel ( 3 ), die an ECOBULPACK AD für Januar gezahlt wird, wie folgt:

Р Januar [BGN] = 100[kg] . 0,25[BGN] + 50[kg] . 0,16[BGN] + 500[kg] . 0,30 [BGN]

Р Januar [BGN] = 25 + 8 + 150

Р Januar [BGN] = 183  BGN – das ist die Höhe der monatlichen Rate für Januar für Unternehmen “Х”

Der Monat Februar des Unternehmens “Х” wird nach seinem Abschluss abgerechnet, d.h. im März des laufenden Jahres.

4. Verfahrensweise zur Zahlung der Verwertungsraten
4.1. ECOBULPACK darf Änderungen des Tarifs über die monatlichen Raten 2008 vorschlagen, falls es Änderungen der geschuldeten Produktgebühr nach Verordnung des Ministerrates Nr. 41(Staatsanzeiger Heft 19/2004) eintreten, so werden von den zuständigen Organen zusätzliche Anforderungen in Bezug auf die Erfüllung der Verwertungspflicht und der ganzen Tätigkeit von ECOBULPACK sowie bei der Annahme der verbindlichen Anforderungen von den zuständigen staatlichen Organen über die Höhe der monatlichen Verwertungsrate der kollektiven Organisationen festgelegt. Die Vertragsparteien unterzeichnen einen zusätzlichen Annex für die eingetretenen Änderungen des Tarifs. Falls eine solche Einigung nicht erzielt werden kann, so dürfen die Vertragsparteien den Vertrag kündigen.

4.2. Wenn ХХХХХ eine Verwertungsrate für einen Monat im Wert unter 60 /sechzig/ BGN zahlen muss, so wird Anlage 2 zum Vertrag quartalweise ausgefüllt und gesendet bzw. die Verwertungsraten werden quartalweise aufgrund der ausgestellten Rechnung gezahlt. Anlage 2 wird bis zum 15. des laufenden Quartals für das vorhergehende geschickt, und die geschuldete monatliche Verwertungsrate wird bis zum 20. des laufenden Quartals für das vorhergehende bezahlt.

4.3. Die Verwertungsrate wird bis zum 20. des Monats nach dem vorhergehenden (Abrechnungsmonat) Monat des Jahres bezahlt, für welches sie zu zahlen ist, und zwar auf folgendes Konto: 

Raiffeisenbank– Sofia, Bankleitzahl/BIC: RZBBBGSF, Bankkonto:


IBAN: BG49RZBB91551060489617, MWSt.-Konto/IBAN: BG08RZBB91559060489695

4.4. Wenn die Person, welche die monatliche Rate an ECOBULPACK zahlen muss, sich in Verzug der Zahlung befindet, so darf die Gesellschaft ein schriftliches Erinnerungsschreiben zur Zahlung der fälligen Forderung schicken.

4.5. Falls der Vertrag wegen zwei aufeinander folgenden Nichtzahlungen gekündigt wird, so soll ECOBULPACK nur den Pflichten für den Zeitraum nachkommen, für welchen eine monatliche Rate gezahlt ist. ECOBULPACK soll die Pflicht zur Verwertung von Verpackungsabfällen nicht erfüllen, für welche keine monatliche Rate gezahlt ist, sogar wenn der Vertrag aus diesem Grunde nicht gekündigt ist.

5. Prognostizierte Verwertungsmengen
ECOBULPACK nimmt die Erfüllung der Verwertungspflicht nach den Zielen nach § 9 der Übergangs- und Schlussbestimmungen zum AbfWG über folgende prognostizierte Mengen an Verpackungsabfällen an, die von ХХХХХ für den Zeitraum vom Abschluss vom Annex bis zum 31.12.2008 eingeführt und/oder auf den Markt gebracht werden:


a/ Kunststoffe /Pl/ - …………………….kg;



b/ Komposit /С/- …………………….kg;


c/ Papier und Pappe /РАР/ - …………………….kg;


d/ Glas /Gl/ - …………………….kg;


e/ Metalle /Fe/ - …………………….kg;



f/ Aluminium /ALU/ - …………………….kg;


g/ Holz /FOR/ - .......................................kg.


h/ Weitere - .............................................kg.

Dieser Annex wurde in zwei Originale je eins für jede Vertragspartei ausgefertigt.

Für Ecobulpack AD: 



Für ХХХХХ:

Milen Dimitrov

/Prokurist/ 




/Name und Dienststellung/

Stempel:
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